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23/01 Konkursordnung

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

KO §46 Abs1 Z2;

UStG 1972 §16;

UStG 1994 §16;

1. UStG 1972 § 16 gültig von 01.01.1973 bis 31.12.1994 aufgehoben durch BGBl. Nr. 663/1994

1. UStG 1994 § 16 heute

2. UStG 1994 § 16 gültig ab 01.01.1995

Rechtssatz

Gemäß § 46 Abs. 1 Z 2 KO gehören zu den Masseforderungen ö<entliche Abgaben, wenn und soweit der die

Abgabep>icht auslösende Sachverhalt während des Konkursverfahrens verwirklicht wird. Entsprechendes muss für die

zeitliche Abgrenzung der Forderungen der Gemeinschuldnerin gelten. Die konkursrechtliche Einordnung der aus einer

Steuerberichtigung entstehenden Abgabenforderung des Steuerp>ichtigen erfordert somit die Feststellung, ob der die

Abgabenforderung auslösende Sachverhalt vor oder nach Konkurserö<nung verwirklicht wurde (vgl. auch Ruppe,

UStG3, Einf Tz. 129).Gemäß Paragraph 46, Absatz eins, Zi<er 2, KO gehören zu den Masseforderungen ö<entliche

Abgaben, wenn und soweit der die Abgabep>icht auslösende Sachverhalt während des Konkursverfahrens verwirklicht

wird. Entsprechendes muss für die zeitliche Abgrenzung der Forderungen der Gemeinschuldnerin gelten. Die

konkursrechtliche Einordnung der aus einer Steuerberichtigung entstehenden Abgabenforderung des

Steuerp>ichtigen erfordert somit die Feststellung, ob der die Abgabenforderung auslösende Sachverhalt vor oder nach

Konkurseröffnung verwirklicht wurde vergleiche auch Ruppe, UStG3, Einf Tz. 129).
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